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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Staatsbtirgerschaftsge

setz 19ö5 geändert wird (Staatsbürgerschaftsgesetz-Novelle 1986) 

Die Nb Landesregierung beehrt sich zum Entwurf eines Bundesge

set z es , [[I i t dem das S t a a t s b ü r ger s c h a f t s g e set z I C, 8 5 g e Ei n cl e r t wir d 

(StaatsbUrgerschaftsgesetz-Novelle 1986), wie folgt Stellung zu 

nehmen: 

Zu Art. 1 Z. 1 (§.47 Abs. 3): 

§ 60 Abs. 2 PStG besagt, daß die Verordnung übel die Standesamts-

verbände Jedenfalls 

1. die verbandsangehörigen Gemeinden; 

2. die Bezeichllung des Standesamtsverbandes unter Hinweis auf 

seinen Sitz; 

3. den Sltz des Standesamtsverbandes 

zu bestimmen hat. 

Die getJennte Anführung der Bezeichnung des Stanclesamtsverbandes 

( u nt e)' Hin w eis auf sei ne n S i t z) und des S i t 2 e s des S ta n des am l s -

verbandes läßt es zu, die Bezeichnung des Gemeindeveibandes und 

den Sitz des Gemeindeverbandes namentlich unterschiedlich zu 

bestimmen. 
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Weiters sieht § 61 Ahs. 2 PStG vor, daß der Verband seinen S itz 

auch außer"halb der verbandsangehörigen Gemeinden haben kann. Nach 

§ 4 7  Abs. 2 des vorliegenden Entwurfes hat in einem solchen Fall 

auch der Staatsbürgerschaftsverband dort seinen S itz. 

Sieht § 60 Abs. 2 Z. 2 P S tG vor, daß die Bezeichnung des S tandes-

anltsverhandes unter Hinweis auf seinen S itz durch Verordnung des 

Landeshauptmannes zu bestimmen ist, so wird durch § 4 7  Abs. 3 des 

vorliegenden Gesetzesentwurfes eine von dieser Bestimmung ab

weichende Regelung, nämlich die, daß der Bezeichnung " S taatsbür

gerschaftsverband" in jedem Fall der Name jener Gemeinde beizu

fügen 1St, in der der Gemeindeverband seinen S itz hat, getroffen. 

Es kann daher der Fall nicht ausgeschlossen werden, daß S tandes

amtsverband und S taatsbürgerschaftsverband wohl den gleichen S itz 

haben, aber hinsichtlich des Gemeindenamens eine unterschiedliche 

Bezeichnung führen. 

Um der im besonderen Teil der Erläuterungen des Gesetzesentwurfes 

zum Ausdruck gebrachten Zielvorstellung auf Abstimmung des S taats

bürgerscha!tsgesetzes auf das Personenstandsgesetz auch in dieser 

Hinsicht Rechnung zu tragen, sollte § 4 7  Abs. 3 des vorliegenden 

Gesetzesentwurfes ergänzt werden, etwa dergestalt: 

U§ 47 Abs. 3 

Der Gempjndeverband fÜhrt'die Bezeichnung " S taatsbürgerschaftsver

band"; dieser Bezeichnung ist jener Gemeindename beizufügen, mit 

dem der Standesamtsverband bezeichnet wird. Ist diese Gemeinde 

nicht Sitz des Staatsbürgerschaftsverbandes, ist ein Hinweis auf 

seinen S itz anzufügen." 

Zu Art. 1 1: 

Die mit 1. S eptember 1986 ablaufende Ubergangsbestimmun�, derzu

folge den eheli.chen Kindern ästel:reichischer Mütter unter bestimm-

ten Voraussetzungen die befristete Möglichkeit ei[lger�umt wird, 
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d ie Staatsbürgerschaft bevorzugt zu erlangen, soll bis 3 1 .  Dezem

ber 1933 verlängert werden. 

Durch die Vollz iehung d ieser Best immung erwachsen den Ländern zu

sätzliche Kosten. 

Es kanil daher der Verlängerung der Geltungsdauer d ieser Bestim

mung nur zugestimmt werden, wenn d ie entstandenen und dem Bund 

bekanntgegebeIlen Mehrkosten auch tatsächl ich, w ie in den Erläute

rungen angedeutet, abgegolten werden. 

Dem Präsid ium des Nationalrates werden u.e . 2 5  Ausfert igungen 

dieser Stellungnahme überm ittelt. 

NÖ Landesregierung 

L u d  w i g 

Landeshauptmann 
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1. An das Präsidium des Nationalrates ( 25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu H anden des Herrn Landes amtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisn ahme 

FUr die Richtigkeit 

NÖ Landesregierung 

Lu d w i g 

Landesh auptmann 
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